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GUTACHTERAUSSCHUSS 
FÜR GRUNDSTÜCKSWERTE 

. FÜR DEN LANDKREIS MERZIG-WADERN 

/!)) 

Landkreis 
MERZIG-WADERN 

Bahnhofstr.44I66663 Merzig I Dienstgebäude: Am Gaswerk 3 1 Tel.: 06861/80-2311 Fax 06861 /80-470 1 gutachter@merzig-wadern.de 

Datum: 20.02.2025 Az.: GA 429-25-Tl 

GUTACHTEN 
über den Verkehrswert (i. S. d. § 194 Baugesetzbuch) 

für das mit 

einem einseitig angebauten Dreifamilienhaus bebaute 
Grundstück in 66679 Losheim am See, Wahlener Straße 68, 

zum Stichtag 12.02.2025. / ( 

Grundbuchbezirk: 
Blatt: 
Gemarkung: 
Flur: 
Flurstück: 
Größe: 
Eigentümer 
(lt. Grundbuch): 

Wahlen 
3087 

Wahlen 
20 

564/1 
845 m 2 

 
 

Der Gutachterausschuss hat in seiner Beratung am 20.02.2025 in der Besetzung 

M.Sc. Alexander Lück 
Sachverständige Rache! Staudt 
Dipl.-Ing. Architekt Peter Barth 
Dipl.-Ing. (FH) Architektin Doris Steuer 

als stellv. Vorsitzender 
als Gutachterin 

als Gutachter 
als Gutachterin 

den unbelasteten Verkehrswert des Grundstücks zum Stichtag 12.02.2025 geschätzt mit 
rd. 

Ausfertigung Nr. 1 ·
 3 4 5 

Dieses Gutachten besteht aus insgesamt 41 Seiten. Das Gutachten wurde in fünf Ausfertigungen 
erstellt, davon eine für die Unterlagen der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses. 
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Vorbemerkungen 
Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Ver­
wertung ( auch von ermittelten Daten) durch Dritte und/oder zu anderen Zwecken ist nur mit 
schriftlicher Genehmigung des Gutachterausschusses gestattet. Haftungen gegenüber Dritten, 
die nicht Auftraggeber sind, sind somit ausgeschlossen. 

Zum 01.01.2022 ist die ImmoWertV 2021 in Kraft getreten. Die im Gutachten angeführten Ge­
setztestexte beziehen sich auf ·die ImmoWertV 2021. Hierfür maßgeblich ·ist der Zeitpunkt der· 
Gutachtenerstellung. Es wurden bisher keine Faktoren diesbezüglich abgeleitet, die hier verwen­
deten Daten (Sachwertfaktor, Liegenschaftszinssatz, u.a.m.) wurden noch auf der Grundlage 
des bisherigen Systems der ImmoWertV 2010 abgeleitet und werden in diesem Gutachten mo­
dellkonform dementsprechend verwendet. 

Die geschätzten Kosten für Baumängel sind nicht gleichzusetzen mit den tatsächlichen Kosten, 
die für die Beseitigung entstehen können. Die Kosten beruhen nicht auf einer differenzierten 
Kostenschätzung einer Bauzustandsanalyse, sondern wurden auf Grund von Erfahrungswerten 
geschätzt. Sie werden soweit berücksichtigt, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr ent­
spricht. Die im Zuge einer späteren Beseitigung der Baumängel/-schäden entstehenden Kosten 
können hiervon abweichen. Dem Auftraggeber bleibt überlassen, ob vertiefende Untersuchungen 
durch einen Bauschadensgutachter beauftragt werden. 

Eventuell vorhandene Wand-, Boden- oder Deckenverkleidungen wurden nicht geöffnet. Even­
tuell dahinter vorhandene Schäden oder Mängel konnten somit nicht festgestellt und berücksich­
tigt werden .  

Es ist festzuhalten, dass eventuell erstellte Flächenberechnungen sowie die weiteren angenom­
menen Daten durch den Gutachterausschuss nur als Grundlage für dieses Gutachten zu verwen­
den sind. 

Die Einhaltung von brandschutzrechtlichen Auflagen wurden nicht geprüft. Schadstoffprüfungen 
wurden ebenfalls nicht durchgeführt. 

Zudem soll darauf hingewiesen werden, dass sich der Immobilienmarkt in einem Wandel befin­
det, welcher vor allem auf der aktuellen Wirtschaftslage (insbesondere steigende Inflation und 
Baukosten) gründet. Die in der Berechnung angewendeten Daten und Faktoren beruhen über­
wiegend auf Marktableitungen aus den Jahren 2020 und 2021. Seitdem haben sich jedoch einige 
grundlegende Marktgegebenheiten verändert. Demnach sollte zwingend berücksichtigt werden, 
dass im Verkaufsfall des Bewertungsobjektes, bei einem Fortwähren dieser Entwicklungstenden­
zen, durchaus ein Preis unterhalb des ermittelten Wertes erzielt werden oder eine verlängerte 
Vermarktungszeit einsetzen könnte. Dieser Trend bestätigt sich in internen Auswertungen des 
Gutachterausschusses, wonach die durchschnittlichen Kaufpreise für Wohnhäuser im Landkreis 
Merzig-Wadern von 2023 auf 202 4 um circa sechs Prozent gesunken sind. 

Kaufpreise und Verkehrswerte sind nur selten identisch. Der unter bestimmten normativen Vor­
gaben als Preis definierte Verkehrswert ist nicht mit dem im Einzelfall auf dem Grundstücksmarkt 
ausgehandelten Kaufpreis gleichzusetzen, denn dieser muss nicht dem Verkehrswert entspre­
chen. Es wird daher darauf hingewiesen, dass der ermittelte Verkehrswert je nach Interessen­
lage des einzelnen Kaufinteressenten nicht den am Markt erzielbaren Höchst- oder Mindestpreis 
darstellen muss (z. B .  beim Verkauf an Käufer mit Sonderinteressen, ggf. Nachbarn) . 

Die Denkmalliste wurde im Internet eingesehen. Bitte beachten Sie jedoch: Die Denkmalliste 
wird ständig fortgeschrieben und aktualisiert. Es kann daher vorkommen, dass Denkmäler 
noch nicht in der Liste verzeichnet sind. Denkmäler sind aber bereits durch das Saarländische 
Denkmalschutzgesetz geschützt, wenn sie zwar noch nicht in der Denkmalliste aufgeführt 
sind, aber schon als solche durch das Landesdenkmalamt als Fachbehörde erkannt wurden. 
Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an das Landesdenkmalamt. 
Kriegslastenverzeichnis: Eine Auskunft des LPP 125 über mögliche Kriegslasten liegt nicht vor. 
Auf Grund des Rundschreibens des Ministeriums für Inneres, Bauen und Sport vom 13.05.2022 
ist das Einstellen der Luftbildauswertungen mit Ablauf Juni 2022 erfolgt. Die bis dahin kosten­
neutrale amtliche Auskunft ist nicht mehr möglich. Sollten seitens des Eigentümers Anzeichen 
auf Verdachtsmomente bestehen, muss eine entsprechende Fachfirma mit der Auswertung der 
Daten beauftragt werden. 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: Dreifamilienhaus. 

Objektadresse: Wahlener Straße 68, 66679 Losheim am See. 

Grundbuchangaben: Grundbuch von Wahlen, Blatt 3087. 

Katasterangaben: Gemarkung Wahlen, Flur 20, Parz. 56 4/1. 

1.2 Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer 

Auftraggeber: 

Eigentümer: 

 
 
 

 

 

 

Auftrag vom 24.01.2025. 

Siehe Auftraggeber. 

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Grund der Gutachtenerstellung: 

Wertermittl ungsstichtag: 

Qualitätsstichtag: 

Tag der 1. Ortsbesichtigung: 

Teilnehmer am 1. Ortstermin: 

Tag der 2. Ortsbesichtigung: 

Teilnehmer am 2.  Ortstermin: 

Herangezogene Unterlagen, Erkundi­
gungen, Informationen: 

Wahlener Straße 68, 66679 Losheim am See 

Ehescheidung. 

12.02.2025 

12.02.2025 

12.02.2025 

 

20.02.2025 

 und die Mitglieder des 
Gutachterausschusses (siehe Deckblatt) sowie tlw. die 
Mieter der Wohneinheiten. 

Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstellung 
u.a. im Wesentlichen folgende Unterlagen und Informa­
tionen zur Verfügung gestellt: 

Baugenehmigungsunterlagen vom 09.05.2011. 
Angaben zu Umbau- und Modernisierungsarbeiten. 
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Gutachtenerstellung unter 
Mitwirkung von: 

GA 429-25-T1 20.02.2025 

Vom Gutachterausschuss wurden für diese Gutachtener­
stellung im Wesentlichen folgende Unterlagen und Infor­
mationen zur Verfügung gestellt: 

Boden richtwertauskünfte, Stichtag O 1.01.202 4 
unbeglaubigter Grundbuchauszug 
Einsicht Denkmalschutzliste (Internet) 
Einsicht Baulastenverzeichnis über das Programm 
Zora-Gutachter 
Einsicht Altlastenverdachtsflächenkataster über das 
Programm Zora-Gutachter 
Auskünfte zu FLNP und Bebauungsplan 
Einholung von Auskünften bei den zuständigen Äm­
tern (soweit für die Bewertung erforderlich) 
Fotos des Bewertungsobjektes 

Vom Sachverständigen H. Barth wurden folgende Aus­
künfte und Unterlagen beschafft: 

Altgutachten mit dem Stichtag 19.0 4.202 4 
Mündliche Informationen der Parteien zu Umbau­
und Modernisierungsarbeiten. 

Siehe Deckblatt. 

1.4 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 

Das bereits zum Stichtag 19.0 4.2024 erstellte Gutachten des Gutachterausschusses des Land­
kreises Merzig-Wadern zum Bewertungsobjekt soll gemäß Auftrag vom 2 4.01.2025 auf den 
Stichtag 12.02.2025 fortgeschrieben werden. 

2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 

Kreis: 

Ort und Einwohnerzahl: 

Saarland. 

Merzig-Wadern. 

Gemeinde Losheim, ca. 16.000 EW. 
Ortsteil Wahlen, ca. 2.000 EW. 

überörtliche Anbindung / Entfernun- Nächstgelegene Städte (ca. - Entfernung): 
gen: Merzig (15 km), Trier (35 km), Wadern (15 km) 

Wahlener Straße 68, 66679 Losheim am See 

Landeshauptstadt: Saarbrücken (50 km) 

Autobahnzufahrt: AS bei Merzig (15 km) 
Bahnhof: Merzig (15 km) 

Flughäfen: Luxemburg (65 km), Saarbrücken-Ensheim 
(5 4 km), Frankfurt-Hahn (82 km) 
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2.1.2 Kleinräumige Lage 

Art der Bebauung und Nutzungen in Gemischte Nutzungen. 
der Straße und im Stadtteil : 

Beeinträchtigungen: 

Topografie: 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form : 

Straßenverkehr. 

Ebenes Gelände. 

Unregelmäßig geformtes Eckgrundstück (siehe Flurkarte 
in der Anlage 3) . 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: Ortsdurchgangsstraße (L. II. 0 .  369) . 

Straßenausbau : Voll ausgebaut, beidseitige Gehwege. 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen Strom, Gas und Wasser aus öffentlicher Versorgung so­
und Abwasserbeseitigung: wie Kanalanschluss sind augenscheinlich vorhanden bzw. 

werden vorausgesetzt. 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Ge- Einseitig angebaut ;  mehrseitig nur geringe Grenzab-
meinsamkeiten: stände vorhanden. 

Baugrund, Grundwasser (soweit au­
genscheinlich ersichtlich) : 

Altlasten :  

Anmerkung: 

Wahlener Straße 68, 66679 Losheim am See 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund­
und Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie 
sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte ein­
geflossen ist. Darüberhinausgehende, vertiefende Unter­
suchungen und Nachforschungen wurden auftragsgemäß 
nicht durchgeführt. 

Untersuchungen (insbesondere Bodengutachten) h in­
sichtlich Altlasten liegen nicht vor. 
Gemäß Einsicht im Programm Zora-Gutachter ist das Be­
wertungsobjekt im Kataster für Altlasten und alt-lasten­
verdächtige Flächen des Saarlandes derzeit nicht erfasst. 

Die Untersuchung und Bewertung des Bewertungsob­
jekts hinsichtlich Altlasten gehören nicht zum Gutachten­
auftrag und werden vereinbarungsgemäß nicht vorge­
nommen. In dieser Wertermittlung wird das Bewertungs­
objekt demnach als altlastenfrei unterstellt . 

Es wurden keine Bodenuntersuchungen angestellt. Bei 
dieser Wertermittlung werden, soweit nicht anders an­
gegeben, ungestörte und kontaminierungsfreie Boden­
verhältnisse ohne Grundwassereinflüsse unterstellt. 
Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich zu 
dieser Wertermittlung zu berücksichtigen. 
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2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastun- Das Wertermittlungsobjekt weist in Abteilung II des 
gen: Grundbuchs folgende Eintragungen auf: Keine. 

Anmerkung: 

Bodenordnungsverfahren :  

Sonstige nicht eingetragene Rechte kon nten nicht fest­
gestellt werden .  In der vorliegenden Wertermittlung wird 
demzufolge unterstel lt, dass keine nicht eingetragenen 
Rechte vorliegen. 

Schuldverhältnisse, die ggf . in Abteilung III des Grund­
buchs verzeichnet sein kön nen, werden in diesem Gut­
achten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, 
dass ggf. valutierende Schulden beim Verkauf gelöscht 
oder durch Reduzierung des Verkaufspreises ausgegli­
chen werden.  

Da in  Abteilung I I  des Grundbuchs kein entsprechender 
Vermerk für die Bewertungsparzelle eingetragen ist, wird 
ohne weitere Prüfung davon ausgegangen, dass das Be­
wertungsobjekt in kein Bodenordnungsverfahren einbe­
zogen ist. 

nicht eingetragene Rechte und Las- Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z . B . begünsti­
ten :  gende) Rechte sind nach Auskunft des Auftraggebers 

nicht vorhanden bzw. nicht bekannt. In der vorliegenden 
Wertermittlung wird davon ausgegangen, dass keine 
nicht eingetragenen Rechte und Lasten vorliegen.  

Diesbezüglich wurden auftragsgemäß keine weiteren 
Nachforschungen und Untersuchungen angestellt. 
Diesbezügl iche Besonderheiten s ind ggf. zusätz l ich zu 
dieser Wertermittlung zu berücksichtigen .  

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2 .5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeich- Der Inhalt des Baulastenverzeichnisses wurde vom Gut­
nis : achterausschuss über das Programm Zora-Gutachter 

eingesehen .  Demnach bestehen keine wertrelevanten 
Eintragunge n .  

Denkmalschutz: 

2 . 5 .2 Bauplanungsrecht 

Denkmalschutz besteht nach Einsicht der Denkmal­
schutzliste, welche im Internet veröffentlicht ist, nicht. 

Diesbezüglich wurden auftragsgemäß keine weiteren 
Nachforschungen angestellt. 

Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich zu 
dieser Wertermittlung zu berücksichtigen .  

Darstellungen im Flächen nutzungs- Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächen nut-
plan: zungsplan als gemischte Baufläche (M)  dargestellt. 
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Festsetzu n gen im Bebauungspl an :  Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechts­
kräftiger Bebau u ngsplan vorhanden . Die Zu lässigkeit 
von Vorhaben ist demzufolge nach § 34 BauGB zu beur­
teilen . 

Bodenordn u ngsverfahren :  D a  in Abteilu ng II des Gru ndbuchs kein entsprechender 
Vermerk für die Bewertu ngsparzel le  eingetragen ist, wird 
ohne weitere Prüfu n g  davon ausgegangen , dass das Be­
wertun gsobj ekt in kein Bodenordn ungsverfahren ein be­
zogen ist. 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Die Wertermittlu n g  wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. Das Vor­
liegen einer Baugenehmigun g  und  ggf. die Ü bereinstimm u n g  des ausgeführten Vorhabens mit 
den vorgelegten Bauzeichn ungen , der Baugenehmigu ng und  dem Bauordnungsrecht wurde 
nicht expl izit geprüft. Eine Baugen ehmigu ng für die letzten U m bau- und Nutzu ngsänderu ngen 
vom 09 . 0 5 . 20 1 1  konnte nachgewiesen werden . Bei dieser Wertermittl ung  wird die voll e mate­
riel l e  Legal ität der baulichen Anlagen u n d  Nutzun gen vorausgesetzt. 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation 

Entwicklun gszu stand 
qualität) : 

( Grun dstü cks- Das Grundstü ck ist bebaut und  es besteht ein j ederzeit 
du rchsetzbarer Rechtsanspru ch auf Wiederbebau u ng. 
N ach § 3 Abs. 4 I m moWertV sind Gru ndstü cke, die nach 
öffentl ich- rechtl ichen Vorschriften bebaubar sind, dem 
Entwickl ungszustand „baureifes Land" zuzuordnen . Da 
auch kei ne Erschl ießun gskosten bzgl . der vorhandene 
Erschließu n g  mehr anfallen, ist das Grundstück auch er­
sch ließu ngsbeitrags- und  abgabenfrei. 

Defin ition : 
Baureifes Land sind  bebaubare Flächen die in ortsü bli­
cher Weise ausreichend erschlossen sind. Der BGH 
spricht von „Bauland".  D ie Qualitätsstufe „ Bauland " 
setzt voraus, dass dem Eigentümer ein nach dem Bau ­
planungs- und  Bauordn ungsrecht jederzeit durchsetzba­
rer Anspruch au f Bebauung seines Grundstücks in sei­
n em gegenwärtigen Zustand zusteht ( BGH-Urteil vom 
1 4 . 6. 1984 III ZR 4 1/83 ) .  

Beitragsrechtl icher Zustand:  Das Bewertu ngsgru ndstü ck wird bezügl ich der Beiträge 
und  Abgaben fü r Erschl ießungseinrichtu ngen n ach 
BauGB und  KAG als beitrags- u nd abgabenfrei einge­
stuft. 

Anmerku n g :  

Wahlener Straße 68, 66679 Losheim am See 

Detaillierte In formationen zur Beitrags- u nd Abgabensi­
tuation kön nen bei Bedarf beim zuständigen Amt der 
entsprechenden Kom m u n e  eingeholt werden . 
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2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 
Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht 
anders angegeben, (fern) mündlich eingeholt. Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen 
Disposition bezüglich des Bewertungsobjekts zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen 
Stelle sch riftliche Bestätigungen einzuholen . 

2.8 Nutzung und Vermietungssituation 

Am Bewertungsstichtag war die Altbauwohnung eigengenutzt. Die beiden Neubauwohnungen 
waren an Privatpersonen vermietet. Die EG-Wohnung seit Dezember 202 4 ( Kaltmiete geĂ .  An­
gaben 720,00 €) , die DG-Wohnung seit September 202 4 (Kaltmiete geɥ. Angaben 690,00 €) . 

3 Beschre i b u n g  der Gebä ude u nd Au ßenanlagen 

3.1 Vorbemerkung zu den Gebäudebeschreibungen 

Grundlage für die Gebäudebesch reibungen sind die Erhebungen im Rah men der Ortsbesichti­
gung sowie die vorliegenden Bauakten und Besch reibungen. 

Die Gebäude und Außenanlagen werden (nur) insoweit besch rieben, wie es für die Herleitung 
der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vor­
herrschenden Ausfü hrungen und Ausstattungen besch rieben. In einzelnen Bereichen können 
Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht werterheblich sind. Angaben über nicht sicht­
bare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hinweisen wäh rend des 
Ortstermins bzw. Annah men auf Grundlage der üblichen Ausfüh rung im Baujah r. Die Funkti­
onsfähigkeit vorhandener Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattungen und In­
stallationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird deren 
Funktionsfäh igkeit unterstellt, soweit keine anderslautenden Angaben gemacht werden. 

Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenom men, wie sie zerstörungsfrei, d. h .  offen­
sichtlich e rkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen 
Bauschäden und Baumängel auf den Verkeh rswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird 
ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchun­
gen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesund heitsschädigende Baumateria­
lien wurden nicht durchgefüh rt. 

3.2 Gebäude 

3.2.1 Art des Gebäudes, Baujahr und Außenansicht 

Art des Gebäudes: 

Baujah r  des Gebäudes: 

Einseitig angebautes Dreifamilienhaus. 

Ursprungsbaujah r  rechter Gebäudeteil (ehemaliges 
Bauernhaus mit Scheunenteil, nachfolgend als „Altba u" 
bezeichnet): ca. 1896. 

Ursprungsbaujah r  linksseitiger Flachdachanbau (ehe­
maliger Gaststättenanbau, bestehend aus KG und EG, 
nachfolgend „Neubau" genannt) : ca . 1 9 7 1 .  
Aufstockung und Umbau (EG-Decke und komplettes DG) 
ab 2008. 

Letzte Modernisierungsmaßnah men: • ,,Altbau": Umfassende Entkernung und Erneuerung 
2008-11.11.2011. 

Wahlener Straße 68, 66679 Losheim am See 

• Außenputz und Außendäm mung Rückseite (ca. 
20 13) . 
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Erweiteru ngsmög I ichkeiten : 
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• Erneuerung OG-Balkonbelag: ca. 2018/2019 . 
• Umbau rückseitiger EG- Bereich: Wohn-/ Esszimmer 

inkl. Kaminofen mit Heizungsunterstützung und 
Warmwasserspeicher sowie Einbau EG- Bad (ca. 
2021). 

• ,, Neubau" von ca. 2008 - 11.11.2011 : Erneuerung 
Außenabdichtung und Kanalverlegung um das Ge-. 
bäude, Erneuerung vorderseitige Außenwand; Ein­
bau neue Spannbetondecke und Betontreppe zum 
DG, Neuerstellung DG-Giebel i n  Holzständerbau­
weise, Neuerstellung Dachkonstruktion mit Dachde­
ckung (oh ne Dämmung) 

• Von ca. 2012-2016: Kompletter Innenausbau beider 
Woh nungen einschl. techn ischer Ausstattungen,  
Fenstern,  In nen- und Außentüren, Dachdämmung, 
Boden- ,  Wand- und Deckenverkleidungen,  Bädern 
sowie Außendämmung und Außenputz. 

Vorhanden. 

3 . 2. 2 Ausführung und Ausstattung (überwiegend, geҳ. vorliegenden Angaben) 

Gebäudekonstruktion (Wände, Decken, Treppen) 

Konstruktionsart: 

Fundamen te: 

Kellerwände Neubauteil : 

Umfassungswände: 

In nenwände: 

Geschossdecken: 

Dach / Dachdeckung : 

Treppen :  

Altbauteil 

Neubautei l :  

Größtente i ls Massivbauweisen. 

Je nach Baujahr Naturstein ,  Beton,  Stahlbeton. 

Hohlblockmauerwerk. 

Je nach Baujahr Naturstein ,  Hohlblock, Holzständer. 

Teils Mauerwerk, teils Leichtbauwände, im Neubauteil 
teilweise n icht  vorhanden. 

Verschiedene Deckensysteme wie Holzbalken, Span nbe­
ton oder Stahlbetondecken. 

Holz-Satteldachkonstruktionen mit Ziegel-/ Dachstein­
deckung aus verschiedenen Baujahren (2008-2011). 
Altbau mit  Dämmung; Neubau noch ohne Dämmung. 

Offene Holztreppen .  

Stah lbetontreppen. 

Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

Altbauwoh nung : EG, OG und ausgebautes DG (eigen genutzt). 

Neubau K G :  Heizraum, mehrere Kel lerräume (eigen genutzt). 
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Neubau E G: EG-Wohnung (vermietet) .  

Neubau DG: DG-Wohnung (vermietet) .  

Die vorbeschriebenen Gebäude sind tlw. ausstattungs- und zustandsgleich ; in der nachfolgen­
den Gebäudebeschreibung werden deshalb mehrere Nutzungseinheiten zusammengefasst. Die 
Beschreibung wird wie folgt gegliedert: 

Beschreibu ngseinheit 1 :  Altbau 
Beschreibu ngseinheit 2: Neubau. 

Beschreibungseinheit 1: Altbau, ca. 2008 - 11. 11.2011 entkernt und erneuert; Außen­
putz Rückseite mit Dämmung ca. 2013; Balkonbelag ca. 2018/ 19; Teilumbau EG ca. 
202 1.  folgende Ausstattungen sind überwiegend vorhanden: 

Bodenbelä ge, Wand- und Deckenbekleidungen 

Innenraum: 

Bodenbeläge: 

Wand bekleidungen: 

Deckenbekleidungen : 

Tore, Türen und Fenster 

Fenste r / Außentüren : 

Türen, Garagentore: 

Eingangstür; Garagentor: 

Innentüren: 

Laminat / Parkett, Fliesen; stellenweise nur roher Beton 
/ Estrich (z . B. Elektroraum, Garage) .  

Putz, Tapete, Anstrich, Fliesen; teils nur grober Unter­
putz oder rohes Mauerwerk (z.B. Elektroraum, Garage) .  

Unterdecken, z . B .  Gipskarton mit Putz, Tapete, Anstrich 
teils nur rohe Deckenuntersicht (Garage) .  

Kunststoffelemente mit Dreischei benverglasung; ü ber­
wiegend manuelle Rollläden. 

Mit Lichtausschnitt ; Garage mit elektrischem Sektio­
naltor. 

Übliche Holz-/Holzwerkstofftüren. 

Elektro- und Sanitärinstallation, Heizung und Warmwasserversorgung 

Elektroinstallation : 

Heizung: 

Warmwasserversorgung: 

Sanitäre Installation : 

Wahlener Straße 68, 66679 Losheim am See 

Übliche Ausstattungen im mittleren Standard; Haupt­
und Unterverteilungen; SAT-Anlage; Türsprechanlage. 

Ölheizkessel Baujahr 200 4 (gebraucht eingebaut) ;  Heiz­
körper und Rohrleitungen ca. 2008-2011 erneuert. 
Kunststo�-Öltanks ca. 90er Jahre. 

Über Ölzentralheizung. 

Je ein Bad im EG, OG und DG. 
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Beschreib ungseinheit 2: Neubauteil ( KG als Altbestand, EG- und DG-WG vermietet) : 

Innenraum : 

Bodenbeläge: 

W an dbekleidungen : 

Deckenbekleidungen : 

Fenster und Außentüren : 

Elektroinstallat ion : 

H eizung :  

Warmwasserbereitung:  

San itäre Installationen : 

Lam inat/ Parkett, Fliesen ; i m  Keller nur roher Beton /  
Estrich. 

. . 
Putz, Tapete, Anstrich, Fliesen ; im Kel ler teils nur gro-
ber Unterputz oder rohes M auerwerk. 

U nterdecken , z. B .  G ipskarton m i t  Putz, Tapete, An­
strich; im Keller nur rohe Betondeckenuntersi chten . 

Kunststoffelemente mit Dreischeibenverglasung, im  
Keller mit  Zwei fachverglasung; teilweise manuelle Roll­
läden vorhanden . 

Übli che Ausstattungen im mittleren Standard; U nter­
vertei lungen in den Wohnun gen ; SAT-Anlage; Tür­
sprechan lage. 

Gasheizkessel, H eizkörper und Rohrleitungen ca. 20 1 2-
2 0 1 5 .  

Elektrisch ( Boiler in Küchen , Durchlauferhitzer i n  den 
Bädern ) .  

Ein Bad j e  Wohnung mi t  Dusche und Wanne; Ei nbau ca. 
2 0 1 2-20 1 5 .  

Besondere Bauteile und besondere Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

Besondere Bautei le :  

Besondere Ein richtungen : 

Belichtung und Beson nung: 

Grundri ssgestaltung:  

Bauschäden und Baumängel, 
wertmindernde U m stände: 

Wahlener Straße 68, 66679 Losheim am See 

Altbau-OG-Terrasse ( Belag ca. 2 0 1 8/20 19  erneuert) mit 
Geländer und Stahlwendeltreppe; Eingangsvordächer; 
Eingangstreppe zu den M ietwohnungen . 

Wasserführender Kam i n  zur Heizungsunterstützung 
( ü ber Ausstattungsstandardstufe erfasst) .  

Meist ausrei chend. 

Ü berwiegend durchschn i ttli ch. 

• Stellenweise Wasser-/ Feuchteschäden im Keller 
durch Regen- und / oder G rundwassereinwirkung; 
im nicht unterkellerten Teil lokal auch im EG durch 
aufsteigende Feuchtigkeit ( z. B .  Garage) . 

• F l iesenschäden i m  EG-Al tbaubad 
• Teils fehlender Ausbau KG, Garage, Elektroraum 
• Ge½ . Angaben Störung der Warmwasserbereitung 

über die Zentralheizung; aktuell erfolgt die WW­
Bereitung durch U mschaltung auf Durchlauferhitzer 
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Wirtschaltliche Wertminderungen: 

Sonstige Besonde rheiten :  

3.3 Nebengebäude 
Keine. 

3.4 Außenanlagen 

GA 429-25-T1 20.02.2025 

Keine. 

Kei ne. 

funktionsfähige Hausanschlüsse von Wasser, Abwasser, Elektro, Gas und Telekommun ikation 
werden vorausgesetzt . Die ans Gebäude angrenzenden Freiflächen sowie mehrere Stellplätze 
sind mit Splitt oder Pflasterbelag befestigt. Der übrige Freibereich / Garten wurde als Rasen / 
Wiese mit einzelnen Büschen und Ziergehölzen angelegt und sind mit Hecken bzw. Zaunanlagen 
eingefasst. Der Eingang zur EG-Wohnung im Neubau erfolgt über eine vorderseitige gelegene 
Außentreppe, der rückseitig gelegene Zugang zur OG-Wohnung des Neubaus ist über eine län­
gere Garten-/ Außentreppe zu erreichen .  

4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4 . 1  Grundstücksdaten 
Nachfolgen d  wird der Verkehrswert für  das mit einem Dreifamilienhaus bebaute Grundstück 
Parz. 5 6 4/ 1  zum Wertermittlungsstichtag 12 .02.2025 ermittelt. 

Grundstücksdaten :  

Grundbuch 
Wahlen 

Flur 
20 

Blatt 
3087 

Flurstück 
5 6 4/ 1  

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

lfd. Nr. 
1 

Fläche 
8 45 m2 

Entsprechen d  den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen Um­
stände dieses Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Daten (vgl. § 
6 Abs. 1 Satz 2ImmoWertV 2 1) ,  ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der Nutzbarkeit des 
Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu ermitteln ,  insbesondere 
weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur (persönlichen oder zweck­
gebundenen) Eigen nutzung bestimmt sind. 

Das Sachwertverfahren (geɥ. §§ 35 - 39 ImmoWertV 2 1) basiert im Wesentlichen auf der Be­
urteilung des Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grundstücks) 
wird als Summe von Bodenwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen sowie dem 
vorläufigen Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen A nlagen ermittelt. 

Zusätzlich wird (soweit geeignet) eine Ertragswertermittlung (ge Ą .  § §  27 - 34 ImmoWertV 
2 1 )  durchgeführt ;  das Ergebnis w i rd jedoch nur unterstützend, vorrangig als von der Sachwert­
berechnung unabhängige Berechnungsmethode, bei der Ermittlung des Verkehrswerts herange­
zogen. 
Der vorläufige Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (geɥ.  § 28 ImmoWertV 
2 1) ergibt sich aus dem Bodenwert u nd dem kapitalisierten jährlichen Reinertragsanteil der bau­
l ichen Anlagen zum Wertermittlungsstichtag. 

Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. vom 
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Ertragswert der bau l ichen Anlagen i .  d. R. auf der G rundlage von Vergleichskaufpreisen im Ver­
gleichswertverfahren (vgl . § 40 Abs. 1 ImmoWertV 2 1 )  so zu ermitte ln, wie er sich ergeben 
wü rde, wenn das Grundstück unbebaut wäre . 

liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung heran­
gezogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 ImmoWertV 2 1 ) .  Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche 
Lagewert d es Bodens fü r eine Mehrheit von G ru ndstü cken, die zu einer Bodenrichtwertzone zu­
sammengefasst werden, fü r die im Wesentl ichen gleiche Nu tzungs- u nd Wertverhäl tnisse vorl ie­
gen. Er ist bezogen auf den Qu adratmeter  Gru ndstü cksfläche . Der v·eröffentl ichte Bodenrichtwert 
wu rde bezüglich seiner absoluten Höhe au f Plausibilität ü berprüft u nd als zu treffend beu rteilt. 
Die nachstehende Bodenwertermittlu ng erfolgt deshalb auf der G ru ndlage des Bodenrichtwerts. 
Abweichun gen des Bewertu ngsgru ndstü cks von dem Richtwertgru ndstü ck in den wertbeeinflu s­
senden G ru ndstü cksmerkmalen - wie Erschließu ngszustand, beitragsrechtl icher Zustand, Lage­
merkmale ,  Art u nd M aß der bau lichen oder sonstigen Nutzu ng, Bodenbeschaffenheit, Grund­
stü ckszusch nitt - sind durch entsprechende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 

Sowohl bei der Sachwert- als auch bei der Ertragswertermittlung sind alle, das Bewertu ngs­
gru ndstü ck betreffende besonderen objektspezifischen G rundstü cksmerkmale sachgemäß zu be­
rü cksichtigen. Dazu zählen insbesondere : 
• besondere Ertragsverhältnisse (z. B .  Abweichungen von der marktüblich erzielbaren Miete ) ,  
• Baumängel u nd Bauschäden, 
• gru ndstü cksbezogene Rechte u nd Belastungen, 
• N u tzu ng des G ru ndstü cks fü r Werbezwecke u nd 
• Abweichungen in der G rundstü cksgröße, insbesondere wenn Tei l fl ächen se lbstständig ver­

wertbar sind. 

4.3 Bodenwertermittlung 
Bodenrich twert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 
Der Bodenrichtwert beträgt 48,00 C/m2 zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenri chtwert­
gru ndstü ck ist wie folgt definiert:  

beitragsrech tlicher Zustand = frei 
G rundstückstiefe ( t) = 25m 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 
Wertermittlungsstichtag = 1 2 . 02 . 2025 
Entwicklu ngsstufe 
Grundstü ckstiefe ( t) 

= bau reifes Land = 1 7-44m ( Eckgrundstück) 

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 
N achfolgend wi rd der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhäl tnisse zum Wertermittlungs­
stichtag 2 8 . 0 7 . 2022  und die wertbeeinfl ussenden G ru ndstü cksmerkmale des Bewertungsgrund­
stü cks angepasst. 

I. Umrech n ung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts = frei 
beitragsfreier Bodenrichtwert = 48,00 C/m2 

(Ausgangswert fü r weitere Anpassung) 

II. zeitlich e  Anpassung des Bodenrichtwerts 
Richtwertgru ndstü ck Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 0 1 . 0 1 . 2024 1 2 . 02 . 2025 X 1 , 0 1  El 
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III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücks-
merkmalen 
angepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag = 48,48 €/m2 

Tiefe (m) 25 17-44 X 1,00 E2 
Besonderhei- einseitige zweiseitige Erschlie- X 1,00 E 3  
ten Erschließ·ung ßung (Eckgrundstück) 
angepasster beitragsfreier relativer Bodenrichtwert = 48,48 €/m2 

Werteinfluss durch beim Bewertungsobjekt 
noch ausstehende Beiträge - 0,00 €/m2 

beitragsfreier relativer Bodenwert = 48,48 C/m 2 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 
beitragsfreier relativer Bodenwert = 48,48 C/m 2 

Grundstücksfläche X 845 m2 

beitragsfreier Bodenwert - 40.965, 60 € -
rd. 4ę000,00 C 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag insgesamt 4Ě000,00 c. 

4.3 . 1  Erlä uterung z u r  Bodenwe rtermitt lung 

El  - Stichtag 
Auf Grund der fortlaufenden Bodenpreisentwicklung, wird e in  Zuschlag entsprechend der Erfah­
rungswerte des Gutachterausschusses aus den vergangenen Jahren vorgenommen. 

E2 - Tiefe 
Keine Tiefenanpassung erforderlich, da die Erschl ießung von beiden Seiten möglich ist. 

E3 - Eckgrundstück 
Kei ne Anpassung, da Nachteile der längeren Grenzen und Einsehbarkeit durch einzige Möglich­
keit der Schaffung ausreichender Stel lplätze aufgewogen werden. 

4.4 Sachwe rterm ittl u ng 

4.4. 1 Das Sachwert m odel l  der I m mobi l ienwertermittlu ngsverord nung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den § §  35 - 39 ImmoWertV 
21 beschrieben. 
Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläuf igen Sachwerten der 
auf dem Gru ndstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) 
sowie der sonstigen (nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV 2 1) und ggf. den 
Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen 
Grundstücksmerkmale abgeleitet. 
Der Bodenwert ist getrennt  vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen i. d. R. im Ver­
gleichswertverfahren nach den § §  24 - 26 ImmoWertV 2 1  grundsätzlich so zu ermitteln, wie er 
sich ergeben würde, wen n  das Grundstück unbebaut wäre. 
Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Be­
triebs) Einrichtungen und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Her­
stellungskosten unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Merkmale, wie z. B. Objektart, 
Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) abzuleiten. 
Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miter­
fasst worden ist, entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i. d. R. auf der Grundlage 
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von durchschnittlichen Herstellungskosten, Erfahrungssätzen oder hil fsweise durch sachverstän­
dige Schätzung ( vgl . § 3 7  ImmoWertV 2 1 )  ermittelt. 

Die Sum m e  aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorl äufigem Sach­
wert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des 
Grundstücks. 

Der so rech nerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Real isier­
barkeit auf dem örtl ichen Grunlstücksmarkt zu beurt.eilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage 
(allgemeine Wertverhältnisse) ist i. d. R .  eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforder­
l ich. Diese sind durch Nachbewertungen, d. h. aus den Verhäl tnissen von real isierten Vergleichs­
kaufpreisen und fü r diese Vergleichsobj ekte berechnete vorläufige Sachwerte ( =  Substanzwerte) 
zu ermittel n. Die „ Marktanpassung" des vorläufigen Sachwerts an die Lage auf dem örtlichen 
Grundstücksmarkt fü hrt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert des 
Grundstü cks und stel l t  damit den „wichtigsten Rechenschritt" innerhalb der Sachwertermittlung 
dar. 

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein 
Preisvergleich, bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz ( Boden + Gebäude + Außenan­
lagen + sonstige Anlagen) den Vergleichsmaßstab bildet. 

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorl äufigen Sachwert nach Berü cksichti­
gung ggf. vorhandener besonderer obj ektspezifischer Grundstü cksmerkmale (vgl. § 3 5  Abs. 4 
ImmoWertV 2 1 ) .  

4.4.2 E rlä uter u n g e n  der bei der Sachwertberech n u ng verwendeten Beg riffe 

Herstellungskosten ( §  36 Abs. 2 ImmoWertV 2 1) 
Die durchschnittlichen Herstel l ungskosten der baul ichen Anl agen werden durch Multiplikation der 
Gebäudefläche ( m 2 ) des ( Norm) Gebäudes mit Normalherstellungskosten ( N H K) fü r ver­
gleichbare Gebäude ermittelt. Den so erm ittelten durchschnittlichen Herstel lungskosten sind 
noch die W erte von besonders zu veranschlagenden Bauteilen und besonderen ( Be­
triebs) Ein richtungen hinzuzurechnen. 

Baukosten regionalfaktor 
Der Baukostenregionalfaktor ( BKRf) beschreibt das Verhältnis der durchschnittl ichen örtlichen 
zu den bund esdurchschnittl ichen Baukosten. Durch ihn werden die durchschnittlichen H erstel­
lungskosten an das ö rtliche Baukostenniveau angepasst. Der BKRf wird auch verkürzt als Regi­
onalfaktor bezeichnet. 

Normalherstellungskosten 
Die N ormal herstel lungskosten ( N H K )  basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten fü r Ge­
bäude mit annähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard. Sie werden fü r die Wertermitt­
lung auf ein einheitliches Index-Basisj ahr zurü ckgerechnet. Durch die Verwendung eines ein­
heitlichen B asisj ahres ist eine hinreichend genaue Bestim mung des Wertes möglich, da der Gut­
achter ü ber mehrere Jahre hinweg mit konstanten Grundwerten arbeitet und diesbezüglich ge­
sicherte Erfahrungen, insbesondere hinsichtlich der Einordnung des jeweiligen Bewertungsob­
j ekts in den Gesamtgrundstü cksmarkt sammeln kann. 

Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension ,,€/m 2 Brutto-Grundfl äche" 
oder ,,€/m 2 Wohnfläche" des Gebäudes und verstehen sich inkl . Mehrwertsteuer. 

Normobjekt, besonders zu veranschlagende Bauteile 
Bei der Erm i ttlung d er Gebä udeflä chen werden einige d en Gebäudewert wesentl ich beei nflus­
senden Gebäudeteil e  nicht erfasst. Das Gebäude ohne diese Bauteile wird in dieser Wertermitt­
lung mit „ Normobjekt" bezeichnet. Zu diesen bei der Grundflächenberechnung nicht erfassten 
Gebäudeteilen gehören insbesondere Kel leraußentreppen, Eingangstreppen und Eingangsüber­
dachungen, u .  U .  auch Balkone und Dachgauben. 

Der Wert dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu den fü r das N ormobjekt ermittelten durch­
schnittlichen Herstellungskosten ( i. d. R .  errechnet als „ N ormalherstellungskosten x Fläche" ) 
durch Wertzuschläge besonders zu berü cksichtigen. 
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Besondere Einrichtungen 
Die N H K  b erü cksichtigen definitionsgemäß nur Gebäude mit - wie der Name bereits aussagt -
normalen, d. h. ü blicherweise vorhandenen bzw. durchschnittlich wertvollen Einrichtungen. Im 
Bewertungsobjekt vorha ndene und den Gebäudewert erhöhende besondere Einrichtungen sind 
desha lb zusätzlich zu dem mit den N H K  ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten ( oder 
Zeitwert) d es N ormobj ektes zu berü cksichtigen. 

Unter besonder_en Einrichtungen sind.deshalb innerha lb de� G ebäude vorhanden� Ausstattungen 
und i. d. R .  fest mit dem Gebäude verbundene Einrichtungen zu verstehen, die in  vergleichbaren 
Gebäuden nicht vorhanden sind. Diese wurden deshalb auch nicht bei der Festlegung des G e­
bäudestanda rds miterfasst und demzufolge bei der Ableitung der N orma lherstellungskosten 
nicht berü cksichtigt (z. B .  Sauna im Einfamilienhaus) . 

Befinden sich die besonderen Einrichtungen in Geschäfts- , Gewerbe- und Industriegebäuden, 
spricht ma n auch von besonderen Betriebseinrichtungen. 

Baunebe nkosten (Anlage 4 Nr. I. 1. Abs. 3 ImmoWertV 2 1) 
Die N orma lherstellungskosten umfassen u. a .  a uch die Ba unebenkosten (BNK) ,  welche a ls „Kos­
ten fü r Pla nung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen" definiert sind. 

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen H erstellungskosten 
bereits entha lten. 

Alterswe rtminde rung ( §  38 ImmoWertV 2 1) 
Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R .  nach dem 
linea ren Abschreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer ( RN D )  des 
Gebäudes u nd der j eweils modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND)  vergleich­
barer Gebä ude ermittelt. 

Restnutzungsdauer ( §  4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 
Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord­
nungsgemä ß er Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als 
Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz a us 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' a b­
züglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird a l­
lerdings da nn verlängert ( d. h. das Gebäude fiktiv verj ü ngt) ,  wenn beim Bewertungsobjekt we­
sent l iche Modernisierungsma ßnahmen durchgefü hrt wurden oder in den Wertermittlungsa nsät­
zen unmittelba r erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterha ltungssta us sowie zur Moder­
nisierung in der Wertermittlung als bereits durchgefü hrt unterstellt werden. 

Gesamtnutzungsdauer 
Die Gesamtnutzungsdauer (GND)  bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage 
bei ordnungsgemäßer Bewirtschaltung vom Baujahr an gerechnet ü blicherweise wirtschaftlich 
genutzt werden ka nn. Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermitt­
lungsdaten zugrunde liegenden Model l .  

Besondere obj ektspezifische Grundstücksme rkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 2 1) 
U nter den besonderen obj ektspezifischen Grundstü cksmerkma len versteht ma n a l le vom ü bli­
chen Zusta nd vergleichbarer Obj ekte a bweichenden individuellen Eigenschalten des Bewer­
tungsobj ekts (z. 8 .  Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, insbesondere Ba umängel 
und Bauschäden, oder Abweichungen von der marktü blich erzielbaren Miete) . Zu deren Berück­
sichtigung v gl. die Ausführungen im Vorabschnitt. 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 2 1) 
Baumängel  s i nd Feh ler, d ie  dem Gebäude  i. d .  R .  bereits von Anfang a n  a nhaften - z. B. durch 
ma ngelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch a ls funktionale oder ästhetische 
Mängel durch die Weiterentwicklung des Sta ndards oder Wa ndlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterha ltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Ein­
wirkungen oder a uf Folgen von Baumängeln zurü ckzufü hren. 

Für behebba re Schäden und Mängel werden die diesbezü glichen Wertminderungen auf der 
G rundlage d er Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung a ufzuwenden sind. Die Schätzung kann 
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durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostener­
mittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Her­
stellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 
• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines 
Bauschade ns-Sachverständigen notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung 
allein aufgrund der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugen­
scheinnahme b eim Ortstermin ohne  jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, che­
mischen o .  ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 

Außenanlagen 
Dies sind außerhalb der Ge bäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche  An­
lagen (insbesondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Ge bäudeaußenwand bis zur Grund­
stücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere 
Gartenanlagen) . 
Sachwertfaktor (§  2 1  Abs. 3 Im moWertV 2 1 )  
Ziel all er in der ImmoWertV 21 beschrie benen Wertermittlungsverfahren ist es, den Verke hrs­
wert, d. h. den am Markt durchschnittlich (d. h .  am wahrscheinlichsten) zu erzielenden Preis zu 
ermitteln. 

Das herstellungskostenorientierte Rechenerge bnis „ vorläufiger Sach wert" ist in aller Regel nicht 
mit hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „ vorlä ufiger 
Sach wert" ( = Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleich bare Grund­
stücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch 
angepassten Sachwertfaktors. 

Der Begriff des Sachwertfaktors ist in § 21 Abs. 3 ImmoWertV 21 erläutert. Seine Position in­
nerhalb der Sachwertermittlung regelt § 7 Abs. 1 ImmoWertV 21. Diese ergibt sich u. a. aus der 
Praxis, in der Sachwertfaktoren aus im Wesentlichen schadensfreien Obj ekten abgel eitet wer­
den. Umgekehrt muss deshalb auch in der Wertermittlung der Sachwertfaktor auf den vorläufi­
gen Sachwert des fiktiv schadensfreien Objekts (bzw. des Objekts zunächst o hne Berücksichti­
gung besonderer o bjektspezifischer Grundstücksmerkmale) angewendet werden. Erst anschlie­
ßend dürfen besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Abschläge am 
marktangepassten vorläufigen Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise 
wird die in der Wertermittlung erforderliche  Modellkonformität beachtet. Der Sachwertfaktor ist 
das durchschnittliche  Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach den Vor­
schriften der ImmoWertV 2 1  ermittelten „vorläufigen Sachwerte" (= Substanzwerte). Er wird 
vorrangig g egliedert nach der Objektart (er ist z. B .  für Einfamilienhausgrundstücke anders als 
für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z .  B. in wirtschaftsstarken Regionen mit hohem 
Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwach en Regionen) und der Objektgröße. 

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleich bare Objekte abgeleiteten 
Sachwe rtfaktors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 
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4.4.3 Sachwertberech nung 

Gebäudebezeichnung 
Berechnungsbasis 
• Brutto-G rundfläche ( BG F) 
Baupreisindex ( B P!) 12.02.2025 (2010 = 100) 
Normalherstellungskosten 
• NHK im Basisjahr (2010) 
• NHK am Wertermittlungsstichtag 

Herstellungskosten 
• Normgebäude 
• Zuschläge 
• Abschläge 
• besondere Bauteile : OG -Terrasse, Außentreppe, Vordächer 
• besondere Einrichtungen 
Gebäudeherstellungskosten gerundet 
Regionalfaktor 
Alterswertminderung 
• Modell 
• Gesamtn utzungsdauer ( GND) 
• Restnutzu ngsdauer ( RND) 
• prozentua l 
• Faktor 
Zeitweҵe 
• Gebäude (bzw . Normgebäude) 
• besondere Bauteile : 
• besondere Ein richtungen: 
vorläufiger Gebäudesachwert 

vorläufige Gebäudesachwerte insgesamt rd. 
vorläufiger Sachwert der Außenanlagen rd. 
vorläufiger Sachwert der Gebäude und Außenanlagen 
Bodenwert (vgl. Bodenwertermitt lung) 
vorläufig er Sachwert 
Sachwertfaktor ( Marktan passung GAA SLS 2022 :0,65 - 0,06=0,59) 
marktübliche Z u- oder Abschläge (siehe Sachwertfaktor -6 %) 
marktangepasster vorläufiger Sachwert 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
(marktang epasster) Sachwert 
(marktangepasster) Sachwert gerundet 
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Dreifamilienhaus 

890 m2 

18 4,7 

689,00 €/m2 BGF 
1.272,58 €/m2 BGF 

1.1 32.596,20 € 

35.700,00 

1.168 .296,20 € 
1,00 

linear 
70 Jahre 
45 Jahre 
35,71 % 

0,6 429 

7 5 1 . 097 ,63  € 

0,00 € 
0,00 € 

751 .097,6 3 € 

75 1. 000,00 C 
+ 22.500,00 C 
= 773.500,00 C 
+ 41 .000,00 C 
= 814. 500,00 C 
X 0,59 
+ 0,00 C 
= 480.555,00 C 

3 1 .000,00 C 
= 449.555,00 C 
rd. 450.000,00 C 
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4.4.4 Erl äuterung zur Sachwertberechnung 
Berechnungsbasis 

20.02.2025 

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Brutto-Grundflächen (BGF) oder Wohnflächen (WF ) )  wur­
den aus den vorliegenden Unterlagen oder in einem örtl ichen Schnellaufmaß ermittelt. Die Be­
rechnungen weichen modellbedingt teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 - Aus­
gabe 2005 bzw. WoFIV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwend­
bar. Die Abweichungen bestehen .daher insbesondere i n  wertbezogenen Modifizierungen (vgl. 
[2], Teil 1, Kapitel 16 und 17 ) ;  

bei der BGF z. B. 
• (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone) und 
• Anrech nung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen;  

bei der WF z. B .  

• Nichtanrechnung der Terrassenflächen. 

Herstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsl i ­
teratur und den Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basis­
jahr angesetzt. Der Ansatz der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 

Beschreib ung der ausgewählten Standardstufen 
Außenwände 

Standardstufe Je nach Baujahr versch iedene Mauerwerksarten, teils Holzständerbauweise, 
1, 2, 3, 4 verputzt /  gestrichen, überwiegend mit Wärmedämmung. 

Dach 
Standardstufe Satteldächer ohne Dachaufbauten, durchschnittliche Dachstein-/ Ziegelde-

3 ckung mit Zwischensparrendämmung. 
Fenster u nd Außentüren 

Standardstufe Weiße Standard-Kunststofffenster und -Außentüren aus verschiedenen Bau-

2, 3, 4 jahren, überwiegend Dreifach-, teils auch Zweifachverglasungen; überwie-
gend Rollläden vorhanden (manuell). 

Innenwände und -türen 
Innenwände aus versch iedenen Baujahren und Materialien z.B. Bruchstein-, 

Standardstufe Hohlblock-, Ziegelmauerwerk. Nicht tragende Wände auch in Leichtbauweise 
2-3  wie Metallständerwände ; zeitgemäße Innentüren aus Holzwerkstoff mit ent-

sprechenden Zargen. 
Deckenkonstruktion 

Je nach Einbaujahr verschiedene Deckensysteme wie alte und neuere Holz-
Standardstufe balkendecken, Stahl- und Spannbetondecken, mit unterschiedlichen Boden-

2, 3 , 4 aufbauten wie schwimmender Estrich oder Holzunterkonstruktionen. Teils 
Stahlbeton, teils offene Holztreppen. 

Fußböden 
Standardstufe Je nach Raumnutzung und Einbaujahr verschiedene Standardbeläge wie La-

l ,  2, 3 minat und Fliesen ; Kellerräume, Garage und Elektroraum ohne Belag. 
S a n itäre i n ri chtu ngen 

Standardstufe Wohnungen im Neubau mit jeweils einem Bad, Dusche und Badewanne, Alt-

3, 4  bau mit zwei Bädern ; teils bodengleiche Duschen, Wand- und Bodenfliesen, 
Wände teilweise gefliest. 

Heizung 
Standardstufe Elektronisch gesteuerte Zentralheizungen, Niedertemperatur- oder Brenn-

3, 4 wertkessel, überwiegend Heizkörper, teils Fußbodenheizung. 
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Sonstige technische Ausstattungen 

Standa rdstufe Zeitgemäße Zählerschränke und Untervertei lungen mit Schutzschaltern; üb-

3 l i ehe Anzahl an Schaltern, Steckdosen und Li chtauslässen, SAT-Anlage, K l in-
gel - und Sprechanl agen. 

Bestimm ung der standardbezogenen NH K 2010 für das Gebäude: 
Nutzungsg ruppe: Mehrfamilienhäuser (Sta¼dardstufe 1 -4) 
Sprengnetter-Tabellen: Band III ; Seite 3 . 01 . 1/3/ 1 - 5 )  
Gebäudetyp: unter 6 Wohneinheiten 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebä udes 
Standardstufe tabel l ierte relativer relativer 

N H K  2 0 1 0  Gebäudestan- N H K  2 0 1 0-Antei l 
dardantei l 

[€/m2 BGF] [%] [€/m2 BGF] 
1 660,00 6 ,0  39 ,60 
2 720 ,00  1 7 , 0  1 22,40 
3 825,00 52 ,0  429,00 
4 985,00 25 ,0  246 ,25  
5 1 . 190 ,00 0 ,0  0 ,00 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 837 ,25  
gewogener Standard = 2 ,96  

Die Ermittl u ng des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen N H K-Werts 
zwischen die tabel l ierten N H K. 

Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren 
gewogene, standardbezogene N H K  2 0 1 0  8 3 7 , 2 5  €/m2 BG F 
Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Sprengnetter 

Anbausituation (einsei tig) 
Grundrissart ( Einspän ner) 
Wohnungsgröß en 

NH K 2010 für die Bewertungsgebä ude 

Baupreisindex 

= 

X 0 ,98 
X 1 ,0 5  
X 0 ,80  

689, 22€/m2 BGF 
rd. 689,00€/m2 BGF 

Die Anpassu ng der N H K  aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag 
erfolgt mittels des Verhältnisses aus dem Baupreisi ndex am Wertermittlungsstichtag und dem 
Baupreisindex im Basisjahr ( =  1 0 0 ) . Der vom Statistischen Bundesamt veröffentl ichte Baupreis­
index ist auch in [ 1 ] ,  Kapitel 4 . 04 . 1 abgedruckt. Der Baupreisindex zum Wertermittlungssti chtag 
w i rd bei zurü ckliegenden Stichtagen aus J ahreswerten interpoliert und bei aktuellen Wertermi tt­
lungssti chtagen, fü r die noch kein amtlicher Index vorliegt, w i rd der zuletzt veröffentl ichte In­
dexstand zugrunde gelegt. 

Zu- /  Abschläge zu den Herstellungskosten 
Hier  werd e n  Zu- bzw . Absch läge zu den Herste l l ungskosten des Normgebäudes berücksichtigt .  
D iese sind a ufgrund zusätzl ichem bzw . mangel ndem Gebäudeausbau des zu bewertenden Ge­
bäudes gegenüber dem Ausbauzustand des N ormgebäudes erforderli ch ( bspw. Keller- oder 
Dachgeschosstei lausbau) . 
• Absch läge: 0 % 
• Zuschläge : 0 % 

Normobjekt, besonders zu veranschlagende Bauteile 
Die in der Gebäudeflächen- bzw. Rauminhaltsberechnung nicht erfassten und damit in den 
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durchschn i ttlichen H erstellungskosten des N ormgebäudes n icht berücksichtigten wesent l ich 
wertbeeinflussenden besonderen Bauteile werden einzeln erfasst. Danach erfolgen bauteilweise 
getrennte a ber pauschale Herstellungskosten - bzw. Zeitwertzuschläge i n  der Höhe, wie dies dem 
gewöhn lichen G eschäftsverkehr entspricht . Grundlage dieser Zuschlagsschätzungen sind die in 
[ 1 ] ,  Kapitel 3 . 0 1 . 4  a n gegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstel lungskosten fü r 
besondere Bautei le. Bei älteren und/oder schadhaften und/oder n icht zeitgemäßen besonderen 
Bautei len erfolgt die Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Besondere Einrichtungen 
Die besonderen ( Betriebs) Einrichtungen werden einzeln erfasst und einzeln pauschal in ihren 
Herstellungskosten bzw. ihrem Zeitwert geschätzt, jedoch nur in der Höhe, wi e dies dem ge­
wöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage sind die i n  [ 1 ] ,  Kapitel 3 . 0 1 . 3  angegebenen 
Erfahrungswerte der durchschnittlichen Herstellungskosten für besondere ( Betriebs) Ei n richtun­
gen . 

Baukostenregionalfaktor 
Der Baukostenregiona l fa ktor ist ei ne Modellgröße im Sachwertverfahren . Es wurde der Ba ukos­
tenregiona l faktor angesetzt, der von der datena bleitenden Stelle bei der Ermittlung des Sach­
wertfa ktors festgelegt wurde. 

Bauneben kosten 
Die Bauneben kosten ( BN K) entha lten i nsbesondere Kosten für Pla nung, Ba udurchfü hrung, be­
hördliche P rüfungen und Genehmigungen . Sie s ind in den a ngesetzten N H K  2010  bereits enthal­
ten . 

Außenanlagen 
Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanla gen wurden im Ortstermin getren nt erfasst und 
einzel n pa uscha l i n  ihrem vorläufi gen Sachwert geschätzt . Grundlage s ind di e in [ 1 ] ,  Kapitel 
3 . 0 1 . 5  a n gegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche H erstellungskosten . Die Außenan la­
gen könn en auch hilfsweise sachverständig geschätzt werden . Bei älteren und/oder schadhaften 
Außenan lagen erfolgt die Sachwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Außena n l agen ( pauscha l 3 %)  

Pauscha le Zei twert-Schätzung:  Befestigungen, Entwässerungslei ­
tungen, Ein friedungen , Pfl a nzungen , usw. 
Summe 

Gesamtnutzungsdauer 

vorläufi ger Sachwert 
( i n k l .  BNK)  

22.530,00 € 

rd. 22 . 500,00 € 

Die ü bliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer ( G N D )  ergi bt sich aus der 
für die Bestimmung der N H K  gewählten Gebäudea rt sowie dem Gebäudea usstattungssta nda rd. 
Sie ist desha l b  wertermittlungstechnisch dem Gebäudetyp zuzuordnen und ebenfalls a us [ 1 ] ,  
Kapitel 3 . 0 2 . 5  entnommen . 

Ermittlung der standardbezogenen GND für das Gebäude: 

Die G N D  wird mit H i l fe des G ebäudestandards aus den fü r die gewählte Gebäudea rt und den 
Sta ndards ta bellierten üb lichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt. 

Standard 1 2 3 1 4 5 
ü b liche G N D  [Jahre] 60 65  70 1 75 80  

Die sta nda rdbezogene Gesamtnutzungsdauer bei einem Gebäudesta ndard von 2,96 beträgt 
demnach rd. 70 Jahre. 

Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster N äherung die Differenz a us " ü blicher Gesamtnutzungsdauer" 
a bzüglich "ta tsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag" zugrunde gelegt. Diese wird 
a llerdin gs da nn  verlängert (d.  h. das Gebäude fiktiv verj ü n gt) ,  wenn beim Bewertungsobjekt 
wesentliche Modernisierungsma ßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungs­
a nsätzen un mittel bar erforderliche Arbeiten zur Beseit igung des U nterha ltungsstaus sowie zur 
Modernisierung i n  der Wertermittlung a ls bereits durchgeführt unterstellt werden . 
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Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführ­
ten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], 
Kapitel 3.02.4 beschriebene Modell angewendet. 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer ( und des fiktiven Baujahrs) 
für das Gebäude: 

Altbau: U rsprungsbaujahr ca. 1896 ; Entkernung und Erneuerung 2008- 1 1.1 1.20 1 1 ;  modifizier­
tes Baujahr 1998. 

Neubau: Ursprungsbaujahr 197 1 ;  Entkernung und Erneuerung EG und Aufstockung DG ca. 
20 11; modifiziertes Baujahr 1998. 

Modifiziertes Baujahr gesamtes Gebäude demnach: 1998. 

Zur Berücksichtigung der nach 20 1 1  in Teilbereichen ausgeführten Arbeiten (Fassaden ca. 20 1 3, 
Ausbau Neubauwohnungen ca. 20 15/20 16, Balkonbelag ca. 20 18/19, Umbau EG-Altbau Rück­
seite ca. 2 021) werden anteilige Modernisierungspunkte vergeben. Da diese Modernisierungen, 
bezogen a uf den Stichtag 12.02.2025, bereits etwas älter sind als zum Stichtag 19.0 4.202 4, 
reduziert sich die Anzahl der Modernisierungspunkte entsprechend bei den einzelnen Maßnah­
men. 

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisie­
rungen zu nächst in ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Spreng netter/Kierig") ei nge­
ord net. 

Hieraus ergeben sich 8,45 Modernisierungsp unkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt 
ermittelt: 

Tatsächliche Punkte 
Modernisierungsmaßnahmen Maximale 

Durchge- Begründung Punkte Unterstellte führte Maß- Maßnahmen nahmen 

Wesentliche Grundriss-Verbesserungen 2 0,68 0,00 
Wärmedämmung der Außenwände 4 3, 10 0,00 

Dacherneuerung inkl. Wärmedämmung 4 0, 48 0,00 

Modernisierung Fenster und Außentüren 2 0,68 0,00 

Modernisierung der Leitungssysteme 2 0,7 3 0,00 (Strom, Wasser, Abwasser, IT, etc.) 

Modernisierung der Heizungsanlage 2 0,85 0,00 

Modernisierung von Bädern / WCs etc. 2 1 ,08 0,00 

Modernisierung des Innenausbaus, z .B.  2 0,85 0,00 Decken, Fußböden und Treppen 

Summe 8, 45 0,00 

Ausgehend von den 8, 45 Modernisierungspunkten (bei maximal 20 erreichbaren Modernisie­
rungspunkten) ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „mittlerer Modernisierungsgrad" zu­
zuordnen. 
In Abhängigkeit von: 
• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (70 Jahre) und 
• dem (,,vorläufigen rechnerischen") Gebäudealter (2025 - 1998 = 27 Jahre) ergibt sich eine 

(vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (70 Jahre - 27 Jahre =) 4 3  Jahren 
• und aufgrund des Modernisierungsgrads „mittlerer Modernisierungsgrad" ergibt sich für das 

Gebäude eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 45 Jahren. 

Aus der üblichen Gesamtnutzungsdauer (70 Jahre) und der (modifizierten) Restnutzungsdauer 
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(45 J ahre) erg i bt s ich ein fi ktives Gebäudeal ter von (70 J ahre - 45 J ahre = )  25 Jahren. Aus dem 
fi ktiven G ebäudealter erg ibt sich zum Werterm ittlu ngsstichtag ein fi ktives Baujahr ( 2025  - 25 
Jahren =) 200 0 .  

Entsprechend der vorstehenden di fferenzierten Erm ittlu ng wi rd für das Gebäude i n  der Werter­
mittlu ng 

• eine wi rtschaftliche Restnutzungsdauer von 45 J ahren und 
• ei n fi ktives Baujahr 2000 

zugrunde gelegt. 

Alterswertminderung 
Die Alterswertm i nderung der Gebäude wird u nter Berücks ichtigung der Gesamtnutzungsdauer 
und der Restnutzu ngsdauer der bauli chen Anlagen erm ittelt. Dabei ist das den Werterm ittlu ngs­
daten zug ru ndel ieg ende Alterswertm inderu ngsmodel l zugrunde zu l egen. 

Sachwertfaktor 
Der angesetzte objektspezi fisch angepasste Sachwertfaktor k wi rd auf der Grundlage 

• der verfügbaren Angaben des örtl ich zuständigen Gutachterausschusses u nter H i nzuziehu ng 

• der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäfts­
stelle u nd benachbarter Gutachterausschüsse, 

• des in [ 1 ] ,  Kap i tel 3 . 0 3  veröffentl ichten Gesamt- und Referenzsystems der bu ndesdurch­
schnittl ichen Sachwertfaktoren, in  dem die Sachwertfaktoren insbesondere geg l iedert nach 
Obj ektart, Wirtschaftskraft der Reg ion, Bodenwertniveau und Obj ektgröße (d . h. Gesamt­
g ru ndstückswert) angegeben si nd, 

besti m m t. 

Marktübliche Z u- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen s ich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch durch 
eine Anpassung m i ttels Indexreihen oder in anderer g eeig neter Weise nicht ausreichend berück­
s ichtig en. Aus diesem Grund ist zur Erm i ttl ung des m arktang epassten vorläu figen Sachwerts 
ei ne zusätzliche M arktan passung durch m arktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

• Abschl ag: 6 - prozentig er Abschlag auf den Sachwertfaktor weg en veränderter M arktlage im 
Verg l ei ch  zu m Ablei tungszei trau m der Daten (vg l. Vorbemerkungen) . 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
H ier werden die wertmäß igen Auswirkung en der nicht in den Werterm ittlungsansätzen des Sach­
wertverfahrens berei ts berücksichtigten Besonderheiten des Obj ekts korrig ierend insoweit be­
rücksichtig t, wie s ie  offensichtlich waren oder vom Auftragg eber, E igentü mer etc. m itgeteilt wor­
den s ind. 

Die in  der G ebäudebeschreibung (vgl. Kapi tel 3 . 2 . 2 ) aufgeführten Wertm inderungen wegen zu­
sätzlich zu m Kaufpreis erforderlicher Aufwendungen insbesondere für die Besei tigung von 
Bauschäden und die erforderlichen ( bzw. in  den Werterm i ttl u ngsansätzen als schon durchgeführt 
u nterstellten) M odernis ierungen werden nach den Erfahrungswerten auf der G rundlage für dies­
bezüg lich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. der hierdurch (ggf. zusätzlich 'gedämpft' 
u nter Beachtu ng besonderer steuerl icher Abschreibu ngsmög l ichkei ten) ei ntretenden Wertm in­
deru ng en q uanti fiziert. 

besondere obj ektspezifische G rundstücksmerkm al e  Wertbeeinflussu ng insg . 
Bauschäden ( Pauschale) - 3 1 . 000,00 € 
Su m me - 3 1 . 000,00 € 
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4 . 5  E rtragswerter mittl u n g  

4. 5 . 1  D a s  E rtragswertmode l l  d e r  I m m o b i l ienwertermitt l u ngsverord n u n g  

Das Mode l l  für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den § §  27 - 3 4  ImmoWertV 2 1  beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (ins­
besondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe a l ler Erträge wird a ls  Roher­
trag bezeichnet : Maßgeblich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ·ist jedoch der 
Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen, die der 
Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grundstücks aufwenden muss 
(Bewirtschaftungskosten). 

Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer ver­
bleibende Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des da für 
gezahlten Kaufpreises) darstel lt. Deshalb wird der Ertragswert a ls Rentenbarwert durch Kapi­
ta lisierung des Reinertrags bestimmt. 
Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für e in bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung 
für den Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbe­
sondere Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden 
gi lt grundsätzlich a ls unvergänglich (bzw. unzerstörbar) . Dagegen ist die (wirtscha ftl iche) Rest­
nutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich begrenzt. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Vergleichs­
wertverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 ImmoWertV 21) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich erge­
ben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 

Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts 
mit dem Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige Ren­
tenrate des Bodenwerts dar.) 

Der auf d ie  baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich a ls Differenz ,, (Ge­
samt) Reinertrag des Grundstücks" abzüglich „ Reinertragsanteil des Grund und Bodens". 

Der vorläufige Ertragswert der baul ichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitren­
tenbarwertberechnung) des (Rein) Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen unter Ver­
wendung des Liegenscha ftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „ Bodenwert" und „vorläufigem Ertrags­
wert der b aulichen Anlagen" zusammen. 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermitt­
lung des vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Er­
tragswerts aus dem vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen abge­
leiteten Liegenscha ftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentl ichen auf der Grundlage 
des ma rktü blich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar. 

4 . 5 . 2  E r l ä ute r u ngen der bei  der E rtragswertberech n u ng verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 3 1  Abs. 2 ImmoWertV 21) 
Der Rohertrag umfasst a lle bei ordnungsgemäßer Bewirtscha ltung und zulässiger Nutzung 
marktüblich erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von 
den üblichen (nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere 
der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen 
Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich sind. 
Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, 
nachhaltig gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung 
von Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für 
die Ermittlung des Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren 
Erträge zugrunde zu legen. 
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Bewirtschaftungskosten ( §  32 ImmoWertV 2 1 )  
Die Bewirtschaftu ngskosten sind marktüblich entstehende Aufwendu ngen, die für eine ordnu ngs­
gemäße B ewirtschaftu ng und zulässige Nutzung des Gru ndstücks (insbesondere der Gebäude) 
laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftu ngskosten u mfassen die Verwaltu ngskosten, die In­
standhaltu ngskosten, das Mietausfallwagnis u nd die Betriebskosten. 

Unter dem M ietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderu ng zu verstehen ,  
die durch u neinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten u nd sonstigen Ein nahmen oder durch 
vorüberg

.
ehenden Leerstand von Rau m, der zur Vermietu ng, Verpachtu n g  oder sonstigen Nut-· 

zung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von u neinbringlichen Kosten einer 
Rechtsverfolgu ng auf Zahlu ng, Aufhebu ng eines Mietverhältnisses oder Räumu ng (§ 32 Abs. 4 
ImmoWertV 21 u nd § 29 Satz 1 u nd 2 II. BV). 

Zur Bestimmu ng des Rei nertrags werden vom Rohertrag n ur die Bewirtschaftu ngskosten (an­
teile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu  tragen sind, d. h. nicht zusätzlich z u m  ange­
setzten Rohertrag auf die M ieter u mgelegt werden kön nen. 

Ertragswert / Rentenbarwert (§  29 und § 34 ImmoWertV 2 1 )  
Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlu ngsstichtag bezogene 
(Einmal)Betrag, der der Su mme aller aus dem Objekt während seiner Nutzu ngsdauer erzielbaren 
(Rein) Erträge einschließlich Zinsen u nd Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der 
Nutzu ngsdauer noch anfal lenden Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermitt­
lungsstichtag - sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts. 

Als Nutz u ngsdauer ist für die baulichen u nd sonstigen An lagen die Restnutzungsdauer anzuset­
zen, für den Gru nd u nd Boden u nendlich (ewige Rente). 

Liegenschaftszinssatz ( §  2 1  Abs. 2 ImmoWertV 2 1 )  
Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren.  Er ist auf der Gru nd­
lage geeigneter Kaufpreise u nd der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertu ngs­
gru ndstück hinsichtlich Nutzu ng u nd Bebau u ng gleichartiger Gru ndstücke nach den Gru ndsätzen 
des Ertragswertverfahre ns als Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 ImmoWertV 21) . 
Der Ansatz des (marktkonformen) Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlu ng im Ertrags­
wertve rfahre n  stel lt  somit sicher, dass das E rt ragswertve rfahren e i n  marktkonformes E rge b n is 
liefert, d. h .  dem Verkehrswert entspricht. 
Der Liegenschaftszinssatz ist demzufolge der Marktanpassu ngsfaktor des Ertragswertverfahrens. 
Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Gru ndstücksmarkt erfasst, soweit 
diese nicht auf andere Weise berücksichtigt si nd. 

Restnutzungsdauer ( §  4 i. V. m. § 1 2  Abs. 5 Im moWertV 2 1 )  
Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche An lage bei ord­
n u ngsgemäßer Bewirtschaftu ng voraussichtlich noch wirtschaftlich gen utzt werden kan n .  Als 
Restnutzu n gsdauer ist in erster Näheru ng die Differenz  aus 'üblicher Gesamtnutzu ngsdauer ' ab­
züglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlu ngsstichtag ' zugru nde gelegt. Diese wird al­
lerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wen n  beim Bewertu ngsobjekt we­
sentliche M odernisieru ngsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlu ngsansät­
zen u nmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigu ng des Unterhaltu ngsstaus  sowie zur Moder­
nisieru ng in  der Wertermittlu ng als bereits durchgeführt u nterstellt werden .  
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale ( §  8 Abs. 3 ImmoWertV 2 1 )  
U nter den beson deren objektspezifischen Gru ndstücksmerkmalen versteht m a n  alle vom übli­
chen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewer­
tu ngsobjekts (z. B .  Abweichu ngen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Über­
alteru ng, insbesondere Baumängel u n d  Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuteru ngen), oder 
Abweichu n gen von den marktüblich erzielbaren Erträgen) . 
Baumängel und Bauschäden ( §  8 Abs. 3 ImmoWertV 2 1 )  
Bau mängel sind Fehler, die dem Gebäude i .  d.  R .  bereits von Anfang an anhaften - z .  B .  durch 
mangelhafte Ausführ u ng oder Planung.  Sie kön nen sich auch als fu nktionale oder ästhetische 
Mängel durch die Weiterentwicklu ng des Standards oder Wandlu ngen in  der Mode einstellen.  
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Bauschäde n sind auf unterlassene U nterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Ei n­
wirkungen  oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der 
Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseit igung aufzuwenden sind. Die Schätzung kan n  
durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostener­
mittlungen erfolgen .  

Der Bewertungssachverständige kan n  i. d. R.. die wirklich erforderl.ichen Aufwendungen zur Her­
stellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 
• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 
• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines 

Bauschadens-Sachverständigen notwendig) . 
Es wird ausdrück lich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung 
allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden in Augenschein­
nah me beim Ortsterm i n  ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemi­
schen o. ä. Fun ktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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4.5.3 Ertragswertberechnung 

Gebäudebezeich- Mieteinheit WF An- marktüblich erzielbare Netto-
nung zahl kaltmiete 

lfd. Nutzung/Lage (ca. m 2 ) Stck. (€/m 2 ) monatlich jährlich 
Nr. bzw. (ca. €)  (€) 

(€/Stck.)  
Altbau 1 EG, OG, DG 289 - rd. 4,10 1.185,00 1 4.220,00 
Altbau Garage 2 EG - 1 50,00 50,00 600,00 
Neubau EG 3 EG-Wohnung 106 - rd. 6,80 720,00 8.6 40,00 
Neubau D G  4 DG-Wohnung 98 - rd. 7,00 690,00 8.280,00 
Sum me 49 3 1 - 2.6 45,00 31. 7 40,00 

Die vorstehenden Angaben zu Mietflächen und Mieten wurde vom Auftraggeber mitgeteilt. Eine 
Überprüfung dieser Angaben (z. B. durch ein örtliches Aufmaß)  wurde nicht beauftragt und 
konnte örtlich aufgrund teils fehlender Zugänglichkeit nicht durchgeführt werden. Die Ertrags­
wertermittlung wurde auf der Grundlage der Angaben des Auftraggebers durchgeführt. 

Rohertrag (Su m me der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten) 
Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(gey. ImmoWertV202 1 )  
jährlicher Reinertrag 
Reinertragsanteil des Bodens 
3,50 % von 4 1 . 000,00 C (Liegenschaftszinssatz x Bodenwert) 
Ertrag der baulichen und sonstigen Anlagen 
Kapitalisierungsfaktor (ge y .  § 34  I m m oWertV 21 ) 
bei p = 3,50 % Liegenschaftszinssatz 
u n d  n = 45 J a h re n  Restn u tzu ngsd a u e r  

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen 
Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 
vorläufiger Ertragswert 
marktübliche Zu- oder Abschläge 
marktangepasster vorläufiger Ertragswert 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Ertragswert 
Ertragswert gerundet 
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490 .000t00 C 
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4.5.4 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 
Wohn- bzw. Nutzflächen 

20 02.2025 

Die Berech nungen der Wohn- bzw. N utzflächen wurden von mir  durchgefüh rt. S ie  orienti eren 
sich an der Wohnflächen- u nd Mietwertrichtlinie zu r wohnwertabhängigen Woh nflächenberech ­
nung u nd Mietwerterm i ttlung (WMR) ,  in der die v o n  der Rechtsprechung insbesondere für Miet­
wertermittlungen entwickelten Maßgaben zur woh nwertabhängigen Anrechnung der Gru ndflä­
chen juf  die Wohnfläche systematisiert si nd, sofern diesbezügliche Besonderhei ten nicht berei ts 
in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. [ 2 ] ,  Tei l  1 ,  Kapi tel 1 5 )  bzw. an der in  der regi onalen 
Praxis ü bli chen Nutzflächenerm ittlung. D ie  Berechnungen können demzufolge tei lweise von den 
diesbezüglichen Vorschriften (WoFIV; I I .  BV; DIN 283 ;  DIN 277)  a bweichen; sie sind desha lb 
nur a ls Gru ndlage dieser Wertermittlung verwendbar. 

Rohertrag 
Die Basis fü r d ie Erm ittl ung des Roh ertrags i st die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare 
Nettokaltmiete. Diese entspricht  der jährlichen Gesamtm i ete ohne sämtliche auf den Mieter zu­
sätzlich zur Gru ndmiete u m lagefähigen Bewirtschaftungskosten. 

D ie ma rktü blich erzielbare Miete wurde a uf der Grundlage von verfü gbaren Vergleichsm i eten für 
m i t  dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke 
• aus dem Mietspi egel der Gemeinde oder vergleichbarer Gem einden, 

• a u s  dem Sprengnetter Preisspiegel Wohnmieten aus dem Sprengnetter-Marktdatenporta l 

• a u s  der lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Verglei chsm iete für ein Standa rdobjekt aus 
dem S preng netter-Marktdaten porta I und/oder 

• a us a nderen Mietpreisveröffentlichungen 

a ls m ittelfristiger Durchsch nittswert a bgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Quali ­
tätsuntersch iede des Bewertungsobjektes h i nsichtlich der mietwertbeeinflussenden E igenschaf­
ten durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt. 

Bewirtschaftu n gskosten 
Die vom Vermieter zu tragenden Bewi rtschaftu ngskostenantei le werden auf  der  Basis von Markt­
a nalysen vergleichba r  genutzter Grundstücke ( insgesam t  a ls prozentualer Antei l am Rohertrag, 
oder auch a uf €/m 2 Wohn- oder Nutzfl äche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungsei nheit 
bzw. Bewi rtscha ftu ngskostena ntei l )  besti mmt.  

D ieser Wertermittlung werden u .  a .  die i n  [ 1 ] ,  Kapitel 3 . 05 veröffentlich ten durchschni ttlichen 
Bewirtscha�ungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darau f  geachtet, dass dasselbe Bestim­
mungsmodell verwendet wurde, das auch der Ablei tung der Liegenschaftszinssätze zugrunde 
liegt. 

Bewirtschaftungskosten ( BWK) 
• für  die Mi eteinhei t ( gesa m t) :  

BWK-Antei l Kostena nteil 
[% vom Roh-

ertrag] 
Verwa ltu ngskosten -- - -
Instand h a  ltu ngskosten ----
Mi etausfa llwag nis 2 %  
Su m m e  

Liegenschaftszinssatz 

Kostenanteil 
[€/m 2 bzw. 

€/Stk . ]  
----

14, 00 
----

Kostenantei l 
i nsgesa mt [€] 

429,00 € X 3 + 47 ,00 € 
14,00 € X 493 m 2 + 106, 00 € 

634,80 € 
Gesamt 8 .976,80 € 

(ca . 28 % vom Rohertrag )  

Der fü r das Bewertungsobjekt a ngesetzte objektspezi f isch a ngepasste Liegenschaftszinssatz 
wurde a u f  der Gru ndlage 
• der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses u nter Hinzuziehu ng 
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• der verfügba ren Anga ben des Oberen Guta chterausschusses bzw. der Zentralen Geschäfts­
stelle und benachba rter Gutachterausschü sse, 

• oder des in [ 1 ] ,  Kapitel 3 . 04 veröffentlichten Gesamtsystems der bundesdurchschnittlichen 
Liegenschaftszinssätze a ls  Referenz- und Ergänzungssystem, in dem die Liegenschaftszins­
sätze gegliedert nach Objektart, Restnutzungsdauer des Gebäudes sowie Objektgröße (d .  h. 
des Gesamtgrundstü ckswerts) angegeben sind, 

bestimmt. 

Gesamtnutzungsdauer 
Die Gesamtnutzungsdauer (GND)  ergibt sich a us der Art der baulichen An lage und dem den 
Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde da rauf geachtet, dass dasselbe 
Bestimmungsmodell verwendet wurde, da s auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zu-
grunde liegt. 

Die G N D  ist aus [ 1 ] ,  Ka pitel 3 . 0 1 . 1  entnommen . 

Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' 
a bzüglich ' tatsächli chem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird 
a llerdi ngs dann  verlängert (d.  h. das Gebäude fiktiv verj ü n gt) ,  wenn beim Bewertungsobjekt 
wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsan­
sätzen unm ittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Mo­
dernisierun g in  der Wertermittlung a ls bereits durchgeführt unterstellt werden . 

Zur Bestimmu n g  der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berü cksichtigung von durchgeführ­
ten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsma ßnahmen, wird das in [ 1 ] ,  
Kapitel 3 . 0 2 .4 beschriebene Modell a n gewendet . 

Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Sa chwertermittlung. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der n icht in den Wertermittlun gsa nsätzen des Er­
tragswertv erfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend 
berü cksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt 
worden sin d .  

beson dere obj ektspezifische G rundstü cksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 
Bauschäden ( Pauschale) 
Summe 

4.6 Verkehrswertableitung aus den Verfahrensergebnissen 

4.6.1 Bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

-3 1 . 000,00 € 
- 3 1 . 000,00  € 

Der Abschnitt „ Verfahrenswahl mit Begründung" dieses Verkehrswertgutachtens enthält die Be­
grün dung fü r die Wahl der in diesem Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswerts herangezoge­
nen Wertermittlungsverfa hren . Dort ist auch erläutert, dass sowohl das Vergleichswert- , das 
Ertragswert- als a uch das Sa chwertverfahren auf fü r vergleichbare Grundstücke gezahlten Kauf­
preisen (Vergleichspreisen ) basieren und deshalb Vergleichswertverfahren, d. h. verfahrensmä­
ßige Umsetzungen von Preisvergleichen sind. Alle Verfahren führen desha lb  gleichermaßen in 
die N ähe des Verkehrswerts.  
Wie geeign et das jeweilige Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswerts ist, hängt dabei ent­
scheidend von zwei Faktoren ab:  
• von der A rt des zu bewertenden Objekts ( ü bliche N utzung; vorrangig rendite- oder sub­

stanzwertorientierte Preisbildung im gewöhn lichen Geschäftsverkehr) und 
• von der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der zur Erreichung einer hohen Ma rktkonformität 

des Verfahrensergebnisses erforderlichen Daten . 
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4.6.2 Zur Aussagefä h igkeit der Verfahrensergebnisse 
Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts werden aus den bei der Wahl der Wer­
termittlungsverfahren beschriebenen Gründen überwiegend als Renditeobjekt erworben. 

Die Preisbildung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr orientiert sich deshalb vorrangig an den in 
die Ertragswertermittlung einfließenden Faktoren. Der Verkehrswert wird deshalb vorrangig aus 
dem ermittelten Ertragswert abgeleitet. 

Grundsätz lich sind bei jeder Immobilieninvestition auch die Aspekte des Sachwertverfahre·ns, 
insbesondere die Kosten der baulichen Anlagen, Außenanlagen und Baunebenkosten, der Zu­
stand des Bewertungsobjektes sowie alternative Nutzungsmöglichkeiten) von Interesse. Zudem 
stehen die für eine marktkonforme Sachwertermittlung erforderlichen Daten (Bruttogrundf läche, 
Normalherstellungskosten, Sachwertfaktor) zur Verfügung. Das Sachwertverfahren wurde des­
halb stützend angewendet. 

4.6.3 Zusammenstellung der Verfahrensergebnisse 
Der Sachwert wurde mit rd. 450.000,00 C, 

der Ertragswert mit rd. 490.000,00 C 

ermittelt. 

4.6.4 Gewichtung der Verfahrensergebnisse 
Da mehrere Wertermittlungsverfahren herangezogen wurden, ist der Verkehrswert aus den Er­
gebnissen dieser Verfahren unter Würdigung (d. h. Gewichtung) deren Aussagefähigkeit abzulei­
ten (vgl. § 6 Abs. 4 ImmoWertV 21). 

Die Aussagefähigkeit (das Gewicht) des jeweiligen Verfahrensergebnisses wird dabei wesentlich 
von den f ü r  die zu bewertende Objektart i m  gewöhnlichen Geschäftsverkehr bestehenden 
Preisbildungsmechanismen und von der mit dem jeweiligen Wertermittlungsverfahren er­
reichbaren Ergeb n iszuverlässigkeit bestimmt. 

Bei dem Bewertungsgrundstück handelt es sich vorrangig um ein Renditeobjekt. Bezüglich der 
zu bewertenden Objektart wird deshalb dem Ertragswert das Gewicht 3,00 (c) und dem Er­
tragswert das Gewicht 1,00 (a) beigemessen. 

Die zur marktkonformen Wertermittlung erforderlichen Daten standen zum Stichtag für das 
Sachwertverfahren in mäßiger Qualität (überörtlicher Sachwertfaktor) und für das Ertragswert­
verfahren ebenfalls nur in mäßiger Qual i tät (überörtlicher Liegenschaftszinssatz) zur Verfügung. 

Bezüglich der erreichten Marktkonformität der Verfahrensergebnisse wird deshalb dem Ertrags­
wertverfahren das Gewicht 1,00 (d) und dem Sachwertverfahren das Gewicht 1,00 (b) beige­
messen. 

Insgesamt erhalten somit 
das ErtragsweҶverfahren das Gewicht 3,00 (a) x 1,00 (b) = 3,000 und 

das Sachwertverfahren das Gewicht 1,00 (c) x 1,00 (d) = 1,000. 

Das gewogene Mittel aus den im Vorabschnitt zusammengestellten Verfahrensergebnissen be­
trägt: [ 490.000,00 € X 3,000 + 450.000,00 € X 1,000] -Ŏ 4,000 = 480.000,00 C. 
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4.6.5 Verkehrswert 
Der Verkehrswert für das mit e inem Dreifamilienhaus bebaute Grundstück in 

Grundbuch: Blatt : lfd. Nr.: 
Wahlen 3087 1 

Gemarkung: Flur : F lurstücke: 
Wahlen 20 56 4/ 1 

wird zum Wertermittlungsstichtag 12 .02 .2025 mit rd. 

480 . 000,00 C 
in Worten: vierhundertachtzigtausend Euro 

geschätzt. 

Merzig, den 20. Februar 2025 

' • .A .• Alexander Lück 

Stellv. Vorsitzender des Gutachterausschusses 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungs­
gründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständi ger nicht zuläs­
s ig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
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H inweise zum Urhebersch utz und zur  Haftung 
Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten .  Das Gutachten ist nur für den Auftrag geber und den 
angegebe nen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit 
schriftlicher Genehmigung gestattet. 

Der Auftra g nehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Be­
schreibun gen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 

Der Auftra g nehmer haftet unbeschränkt, sofern der AŰftraggeber oder (im Falle einer verein­
barten Drittverwendung)  ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen des Auftrag nehmers beruhen,  in Fällen der Übernahme einer Beschaf­
fenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln ,  sowie in Fällen der schuldhaften 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftrag nehmer nur, sofern eine Pflicht 
verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf ( Kardinal­
pflicht) . I n  einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den typischerweise vorherseh­
baren Schaden begrenzt. 

Die Haftun g  nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und 
Betriebsan gehörigen des Auftrag nehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte 
Schäden . 

Die Haftun g  für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten,  die 
von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden,  ist auf die 
Höhe des für den Auftrag nehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt. 
Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzel­
fall auf maximal 100.000,00 EUR begrenzt. 

Außerdem wird darauf hingewiesen,  dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßen­
karte, Stadtplan ,  Lageplan ,  Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen 
nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das 
Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Verö�entli­
chung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf 
das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungsverfahrens veröffentlicht wer­
den,  in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monate n .  
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5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

5 . 1  Rechtsgrund lagen der Verkehrswertermitt lung 
- i n  der z u m  Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung 

BauGB: 
Baugesetzbu ch 

BauNVO : 
Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 

LBO : 
Landesbauordnung Saarland 

ImmoWertV: 

20.02.2025 

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der 
für die Wertermittlung erforderlichen Daten - I mmobilienwertermittlungsverordnung - Im­
moWertV 

ImmoWertA: 
Anwendungshinweise zur I m mobilienwertermittlungsverordnung (Im moWertV-Anwendungs­
hinweise - I m moWertA) 

SW- RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie - SW-RL) 

VW- RL: 
Richtlinie zur  Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtl i nie -
VW-RL) 

EW-RL:  
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie - EW-RL) 

BRW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie - BRW-RL) 

WoFIV: 
Wohnflächenverordnung - Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 

BetrKV: 
Betriebskostenverordnung - Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 

GEG:  
Gebäudeenergiegesetz - Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer 
Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 

GutVO : 
Verordnung über die Gutachterausschüsse, Kaufpreissam mlungen und Bodenrichtwerte nach 
dem Baugesetzbuch vom 21. August 1990 (Amtsb. S 957 vom 1 3. September 1990) zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 08 .  Dezember 2021 (Amtsbl .I S. 2629) 
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5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 
[1]  Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen, Loseblatt­

sammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 

[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsamm­
lung , Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 

[ 3] Spre ngnetter / Kierig: ImmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht - ·Kommentar zur Im­
mobilienwertermittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2010 

[ 4 ]  Sprengnetter ( Hrsg.) : Sachwertrichtlinie und NHK 2 010 - Kommentar zu der neuen Wer­
termittlungsrichtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 
2013 

[5] Sprengnetter / Kierig / Drießen : Das 1 x 1 der Immobilienbewertung, 2.  Auflage, Spreng­
netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ah rweiler 2018 

[6 ] Sommer und Kröll, Lehrbuch zur Immobilienbewertung, 6 ,  Auflage, Werner Verlag, Köln 
2 022 

[7 ] Kleiber (Hrsg.): Verkehrswertermittlung von Grundstücken, 9. Auflage, Reguvis Fach­
medien GmbH, Köln 2020 

[8] Bobka: Aktuelle Aspekte der Wertermittlung. In: Der Immobilienbewerter - Zeitschrift für 
die Bewertungspraxis, Ausgabe 5/2019, Bundesanzeiger Verlag, Köln 2019 

[9] Bobka: Immobilienwirtschaft im Gespräch .  In: Der Immobilienbewerter - Zeitschrift für die 
Bewertungspraxis, Ausgabe 06/2022, Reguvis Fachmedien GmbH, Köln 2022 

[10] Schmitz / Krings / Dahlhaus / Meisel: Baukosten 2020/21 - Instandsetzung, Sanierung, 
Modernisierung, Umnutzung, 2 3. Auflage, Verlag für Wirtschaft und Verwaltung Hubert 
Wingen GmbH & CO.  KG, Essen 2018 

[11] Schmitz / Krings / Dahlhaus / Meisel: Baukosten 2020/21 - Instandsetzung, Sanierung, 
Modernisierung, Umnutzung, 2 4. Auflage, Verlag für Wirtschaft und Verwaltung Hubert 
Wingen GmbH & CO. KG, Essen 2020 

[12]  Unglaube :  Bauschäden und Baumängel in der Wertermittlung, Reguvis Fachmedien GmbH, 
Köln 2 021 

[1 3]  F ischer / Lorenz (Hrsg.) : Neue Fallstudien zur Wertermittlung von Immobilien: Immobili­
enwi rtschaft, gewerbliche Wirtschaft, Landwirtschaft, private haus- und Grundstücksbe­
wertung, Spezialfälle, alternative Energieerzeugung und Klimaschutz, Umwelt- und Natur­
schutz, Infrastrukturmaßnahmen, Enteignungsentschädigung, 2. Auflage, Bundesanzeiger 
Verlag, Köln 201 3 

[14) Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Landkreis Merzig­
Wadern :  Grundstücksmarktbericht 2020, Landkreis Merzig-Wadern, Merzig 2020 

[15) Gesch äftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Landkreis Merzig­
Wadern : Aktualisierung der abgeleiteten, wertrelevanten Daten (Sachwertfaktoren und 
Liegenschaftszinssätze) für freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, Landkreis Merzig­
Wadern, Merzig 2022 

[16) Zentrale Geschäftsstelle der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte des Saarlandes : 
Grundstücksmarktbericht des Saarlandes 2022, Landesamt für Vermessung und Geoinfor­
mation und Landentwicklung Saarland, Saarlouis 2022 
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[17] Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für den Landkreis Saar­
louis : Grundstücksmarktbericht 2022, Landkreis Saarlouis, Saarlouis 202 3 

5.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, 
Bad Neuenahr-A hrweiler entwickelten Softwareprogramms „Sprengnetter-ProSa" (Stand 
09.01.2025) erstellt. 

6 Verzeichnis der Anlagen 
Anlage 1: 

Anlage 2: 

Anlage 3: 

Anlage 4: 

Auszug aus der Karte des Saarlandes mit Ken nzeichnung der Lage des Bewer­
tungsobjektes 

Auszug aus der (Digitalen) Topographischen Karte (DT K  5) mit Ken nzeich nung 
der Lage des Bewertungsobjektes 

Auszug aus der Liegenschaftskarte mit Ken nzeichnung des Bewertungsobjekts 

Fotos 
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Anlage 4 Fotoaufnahmen des Bewertungsobjektes 

Gesamtan sicht Vorderseite Vorderansicht Altbauteil 

Vorderansicht Neubauteil Giebelansicht Neubauteil 

Gesamtansicht Rückseite rückseitiger Gartenbereich mit Stellplätzen 
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